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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.06.2025

Als Verkehrs/ächen sind Flächen zu widmen, die dem /ießenden und ruhenden Verkehr dienen und besondere

Verkehrsbedeutung besitzen, einschließlich der zugehörigen erforderlichen Anlagen. Darüber hinaus kann im

Flächenwidmungsteil die Errichtung von Photovoltaikanlagen für zulässig erklärt werden.

(Anm: LGBl. Nr. 69/2015, 125/2020)

In Kraft seit 01.01.2021 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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